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Nachrichtlich 
Kr e s Ostholste 

KREIS OSTHOLSTEIN , Postfach 433 , 23694 Eutin Fachdienst 
Naturschutz 

n 

• 

Geschäftszeichen 

6.21 -762-041-0020 
ÖK-Gömnitz ·.: 

Auskunft erteilt 

Joachim v. Drigalski 
j.drigalski@kreis-oh.do 

Telefon 

04521-7 88-861 
Fax 04521-78896-861 

Datum 

4.05 .2015 

Anerkennung Ihres Ökokontos Gömnitz, Gemeinde Süsel 
Ihr Antrag vom 23.09.2013, Eingang 24.02.2014 

Sehr geehrter Herr 111111111 
hiermit werden die im o.g. Antrag genannte Fläche, Flurstück 29/4, Flur 4, Gemar
kung Gömnitz mit den darauf vorgesehenen Entwicklungsmaßnahmen zur Aufnahme 
in das Ökokonto mit dem Titel „Ökokonto Gömnitz" anerkannt. 

1. Der Basiswert wird auf 20. 759 Punkten festgelegt. 1 Ökopunkt entspricht ei
ner Kompensation von 1 qm. Da es sich um ein Gebiet handelt, dass inner
halb des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystem des Landes Schleswig
Holstein liegt, wird ein Lagezuschlag von 2.076 Ökopunkten (10% des Basis
wertes) gewährt. 

Kreishau s 
Lübeck er Straße 41 
23701 Eutin 

Telekommunikation 
Telefon : 04 52 1-788 -0 
Telefa x: 045 21-788 -600 
e-mail : info@kreis-oh .de 
Int ernet :www.kreis- oh .de 

Beratung 
für Bürgerinnen 
und Bürger 
Tel.: 045 21/788-43 8 

Besuchszeiten nach 
Vereinbarung sowie 
Mo .- Fr. 08 .00 -12 .00 Uhr 
Mo -Do . 13 .30-15 .30 Uhr 

Bankvorbindung 
Spa rkasse Hols te in 
BLZ 213 522 40 
Kto .-Nr . 7 401 



Die Punkte berechnen sich wie folgt: 

Anrechnungs- Fläche in 6.21-
Ökokonto: Gömnitz faktor mz Aktenzeichen 762-041-0020 
Datum Buchungsanlass Basis [m2

] Ökopunkte 

1.05.2015 Grünland 0,8 25.949 25949 20.759 

Baumreihe 0,0 190 

Knick 0,0 1.604 

Lagezuschlag 0,1 2.076 
Kontostand 22.835 

*Flurstücksgröße abzgl. Landschaftselemente 

Das Konto wird beim Kreis Ostholstein mit 22.835 Punkten (Basiswert + Lagezuschlag) 
eingebucht, sobald mir mitgeteilt wird, dass die Flächen der extensiven Nutzung zuge
führt und die Maßnahmen umgesetzt sind. 

II. Nach Umsetzung der Biotop- und Artenschutzmaß nahmen kann sich 'die An
zah l der Ökopunkte auf 30.827 durch die Anerkennung folgender Zuschläge 
erhöhen: 

35 % für zusätzliche Artenschutzmaßnahmen 

Fläche 
Anrechnungs- in 6.21-

Ökokonto: Gömnitz faktor mz Aktenzeichen 762-041-0020 

Basis [m 2
] Ökopunkte 

Kontostand s.o. 22.835 

Datum Buchungsanlass 
Zuschlag Artenschutz nach 

1.05.2015 Umsetzung 0,35 7.992 

Kontostand 30.827 

Rechtsgrundlage für diese Entscheidung bildet der§ 16 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG1

) i. V. m. § 10 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG2
) und§ 2 der 

1 Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. 1 S. 2542), zuletzt durch Gesetz vom 07 .August 2013 (BGBI. 1 S. 3154) 
geändert 

2 Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschut zgesetz - LNatSchG) vom 24.Februar 2010 (GVOBI. Sch.-H. S. 301, ber. S. 
486), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vorn 13.07.2011 (GVOBI. Schl. -H. S. 225) 
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1, 

Ökokonto- und Kompensationsverzeichnisverordnung - (ÖkontoVO3
) 

Durch diese Genehmigung werden die privaten Rechte Dritter nicht berührt. 

Die beiliegenden Planunterlagen in Text und Karte sind einschl. der in "grün" vorgenom
menen Änderungen und Eintragungen Bestandteil dieser Genehmigung. 

Hierbei handelt es sich um folgende Unterlagen: 

1. Antrag und Konzept vom 23.09.2013 
2. Übersichtskarte M= 1 :25.000 

3. Luftbild 2013 M= 1 :5000 

4. Luftbild 2013 M= 1 :2eoo 
5. Merkblatt: Knickneuanlage 

Dieser Bescheid ist mit folgenden Nebenbestimmungen verbunden : 

Nebenbestimmungen: 

Der Bescheid wird unter folgenden Auflagen erteilt, wobei ich mir vorbehalte, gemäß § 107 

Abs.2 Nr. 5 des Landesverwaltungsgesetzes (LVWG) vom 2.06.1992 (GVOBI.Schl. -H. S. 

243) in der zur Zeit geltenden Fassung Auflagen nachträglich aufzunehmen, abzuändern 

oder zu ergänzen, wenn dies zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Land

schaftspflege erforderlich ist: 

Auflagen: 

1. Die Inhalte des Konzeptes vom 23.09.2013 des Ing. Büros B. Stein sind zu beachten. 

2. Eine grundbuchliche Eintragung der Fläche als Ökokontofläche ist - erstrangig - bis zum 

30.09.2015 vorzunehmen. 

3. Die Flächen sind ausschließlich extensiv zu nutzen. Die Flächen dürfen nicht gedüngt 

werden . Schädlings- und Pflanzenbekämpfungsmittel sowie Gülle, Jauche und Klär

schlamm dürfen nicht verwendet werden. 

Das Aufbringen, Lagern oder Einbringen von Stoffen organischer oder anorganischer 

' Landesverordnung über das Ökokonto, die Einrichtung des Kompensationsverzeichnisses und über Standards für Ersatzmaß
nahmen (Ökokonto- und Kompensationsverzeichnisverordnung - ÖkokontoVO) vom 23. Mai 2008, zuletzt geändert am 
26.04.2013 (GVOBI. S. 219) 
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Zusammensetzung in den Untergrund ist nicht zulässig. Maßnahmen wie Walzen und 

Schleppen sind auszuschließen. 

4. Die Grünlandfläche ist extensiv zu bewirtschaften. 

a) als Sommerweide von Mai bis Oktober mit max. 1 GV pro ha. Bei einer ganzjährigen 

Beweidung ist die Beweidungsdichte auf GV 0,6 zu reduzieren. 

Eine Unterteilung z.B. als Portionsweide ist nicht zulässig. 

Beginn und Ende der Beweidung orientiert sich an der Trittfestigkeit und am Futterange

bot. Fahrsilos und Mieten dürfen nicht errichtet werden. 

Soweit es für das Entwicklungsziel der Fläche sinnvoll ist, kann es erforderlich sein die 

Anzahl Tiere in Absprache mit der UNB zu verändern. 

b) als Mähwiese mit einer 1- 2 schürigen Mahd mit der ersten Mahd nicht vor dem 1.07. 

eines Jahres. Die Mahd ist vorrangig mit einem Balkenmäher durchzuführen. Ansonsten 

ist die Einstellung der Mähgeräte so zu wählen, dass die Wahrscheinlichkeit der Tötung 

von Amphibien so gering wie möglich ist. Schnitthöhe von mind. 15 cm während der Akti

vitätsphasen der Tiere. Das Mähgut ist abzufahren . 

5. Bei einer Beweidung ist jährlich zum 31.12. dem Fachdienst Naturschutz eine Kopie des 

Weidetagebuches bzw. bei einer Mahd die Dokumentation des Mähzeitpunktes vorzule

gen. 

6. Die Kleingewässer sind in ihrer Gesamtform dem Landschaftsbild und der Gelände

form anzupassen. Der Bodenaushub ist landschaftsgerecht auf den höher gelegenen 

angrenzenden Flächen zu verteilen . überschüssiger Boden ist abzufahren und ord

nungsgemäß zu entsorgen. 

7. Gehölzpflanzungen sind ausreichend gegen Wildverbiß durch Zäunung zu schützen. 

8. Bei der Neuanlage von Knicks ist das beil. Merkblatt für Knickneuanlagen zu beachten 

und die Knicks entsprechend dieser Vorgaben herzustellen. 

9. Maßnahmen an Gewässern sind mit dem Wasser-und Bodenverband (ggf. mit dem 

Fachdienst Boden- und Gewässerschutz des Kreises Ostholstein) abzustimmen. 
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10. Im fünfjährigem Abstand ist dem Fachdienst Naturschutz zum 31 .12. das Ergebnis der 

vereinfachten Vegetationsaufnahme, bei Artenschutzmaßnahmen auch eine faunistische 

Bestandsaufnahme vorzulegen . Die erste Vorlage erfolgt erstmals am 31 .12.2019. 

11 . Abweichungen von den Zielen der Inhalte des Antrages/Konzeptes, Veränderung der 

Ziele welche einer Optimierung des Natur- und Artenschutz dienen, sind mit dem Fach

dienst Naturschutz des Kreises Ostholstein abzustimmen (evtl. mit Veränderung der 

Ökopunkte). 

12. Nach Fertigstellung der Biotop- und Artenschutzmaßnahmen ist die Abnahme beim 

Fachdienst Naturschutz des Kreises Ostholstein zu beantragen. 

Begründung: 

Sie beantragen gern. § 2 der ÖkokontoV die Aufnahme in das Ökokonto. Es ist vorgese

hen, die überwiegend aus Grünland bestehende Fläche in eine extensiv genutzte 

Feuchtgrünlandfläche zu überführen sowie Artenschutzmaßnahmen durch die Anlage 

von flachen Tümpeln und Aufwertung/Ergänzung der bestehenden Knicks durchzufüh

ren . 

Gern . § 2 Abs.1 ÖkokontoV kann jede juristische oder natürliche Person einen Antrag zur 

Aufnahme von Maßnahmen in das Ökokonto stellen. Von der zur Aufnahme in ein Ökokonto 

vorgesehenen Maßnahmen müssen dauerhaft günstige Wirkungen auf die Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbildes ausgehen (§ 2 Abs. 3 

ÖkokontoV). Das Verfahren zur Aufnahme in das Ökokonto sowie weitere Einzelheiten zur 

Anrechnung, Handelbarkeit etc. sind in der ÖkokontoVO geregelt. 

Der gestellte Antrag mit dem beschriebenen Landschafts planerischen Konzept und die in 

Ihrem Konzept vorgenommene Bewertung und die Berechnung der Ökopunkte erfolgt 

nach der Anlage 1 der ÖkokontoVO und entsprechen den Vorgaben der Verordnung und 

sind nachvollziehbar. 

Auf dieser Grundlage erfolgt die Berechnung. Der ermittelte Wert wird in Ökopunkten 

ausgedrückt. 

Basiswert + Zinsen + Zuschlag Artenschutz + Zuschlag Biotop + Zuschlag Lage = Ökopunkte 

Die Auflagen sollen eine umgehende und nachhaltig günstige Wirkung der geplanten 

Maßnahmen auf die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sichern . Ei-
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ne notwendige Änderung oder Modifizierung der Nutzungsform kann in einer Änderung 

bzw. Ergänzung dieses Bescheides erfolgen, soweit es für die Erreichung des Entwick

lungszieles erforderlich ist. 

Für die Anrechnung einer Maßnahme aus dem Ökokonto als Ersatzmaßnahme ist die 
grundbuchliche Sicherung (im Grundbuch 1.Ranges) erforderlich. Zur Begrenzung des Ver
waltungsaufwandes wird empfohlen, diese grundbuchliche Sicherung einmalig für die ge
samte/n Ökokontofläche/n vorzunehmen. Die Grundbucheintragung für die gesamte/n Öko
kontofläche/n erfolgt mit folgendem Text: 

„Auf dem im Grundbuch von Eutin für das Flurstück 29, Flur 4 der Gemarkung Gömnitz ist 
für den Kreis Ostholstein eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit des Inhalts einzutragen, 
dass es dem Grundstückseigentümer dauerhaft untersagt ist, das Flurstück für Zwecke zu 
benutzen, die nicht entsprechend den Vorgaben des Bescheides des Landrates des Kreises 
Ostholstein vom 4.05.2015, Az.: 621 -762-041-0020 dem Naturschutz dienen." 

Bewilligungen, Erlaubnisse, Genehmigungen oder Anzeigen nach anderen Rechtsvor

schriften bleiben unberührt. 

Hinweise: 

1. Das Ökokonto wird bei der unteren Naturschutzbehörde (Fachdienst Naturschutz) 

des Kreises Ostholstein unter dem Titel „Gömnitz" geführt. 

2. Der Betreiber des Ökokontos erhält nach jeder Buchung oder Veränderung des 

Ökokontos eine aktuelle Übersicht über den Bestand an Ökopunkten. Ich bitte zu 

beachten, dass hierfür gemäß der Tarifstelle 14.1 .3.1 der Landesverordnung über 

Verwaltungsgebühren 4 Gebühren in Rechnung gestellt werden. 

3. Eine Verzinsung von den für das Ökokonto bereitgestellten Flächen wird ab Be

reitstellung der Fläche und Umsetzung der jeweiligen Aufwertungsmaßnahmen 

berechnet. Der Zinsfaktor beträgt 3% vom Basiswert für jedes vollendete Jahr ge-

4 
Landesverordnung über Verwaltungsgebühren vom 15.10.2008 (GVOBI. Schl. -H. S. 383) in der Fassung vom 10.09.201 3 

(GVOBI. S. 376) 
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rechnet vom Tag der Einbuchung der Maßnahme in und ihrer Ausbuchung aus 
dem Ökokonto, höchstens jedoch 30%. Zinseszinsen werden nicht berücksichtigt. 

4. Dieser Bescheid darf, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder 
teilweise mit Wirkung für die Zukunft von mir wiederrufen werden, wenn Auflagen 
nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt wurden (LVwG 5

). 

Gebühren: 

Gemäß Tarifstelle 14.1.3.2 der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren wird eine 
Verwaltungsgebühr in Höhe von 325,50 € festgesetzt. 

Bitte überweisen Sie den Betrag innerhalb von 6 Wochen nach Zustellung dieses Be
scheides unter Angabe der AO Nr.: auf das Konto der 
Kreiskasse bei der Sparkasse Holstein (IBAN: DE77213522400000007401, BIC: NOLA
DE21 HOL). 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist schriftlich beim Kreis Ostholstein, Der Land
rat, Untere Naturschutzbehörde, Lübecker Straße 41, 23701 Eutin oder zur Niederschrift 
einzulegen. 

Die Gebührenfestsetzung können Sie selbständig innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe durch Widerspruch anfechten, der ebenfalls schriftlich beim Kreis Ostholstein, 
Der Landrat, Untere Naturschutzbehörde, Lübecker Straße 41, 23701 Eutin oder zur 
Niederschrift einzulegen wäre. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez 

Joachim von Drigalski 

5 
Allgemeines Verwaltungsgesetz für das Land Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz) in der Fassung der Bekanntma

chung vom 02 .06 .1992 (GVOBI. Sch.-H . S. 243, 534) zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.04 .2012 (GVOBI. Schl. -H. S. 530) 
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Durchschrift gelangt: 

1. Gemeinde Süsel 
- Der Bürgermeister -

Markt 1 

23701 Eutin 

mit der Bitte um Kenntnisnahme 

Im Auftrage 

gez 
Joachim von Drigalski 

2. Ing. Büro 
Wasser-Boden-Stein 
Dipl. Geogr.Benjamin Stein 

An der Bäderstraße 19 

23701 Süsel 

mit der Bitte um Kenntnisnahme 

Im Auftrage 

gez 
Joachim von Drigalski 
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Antrag zur Aufnahme 
von Maßnahmen in das 

Ökokonto 
im Bereich Bujendorf 

(Gemeinde Süsel, Landkreis Ostholstein) 

Antrag nach § 1 0 LNatSchG SH 

WasserBodenStein 
Dipl. Geogr. Benjamin Stein 

An der Bäderstr. 19, 23701 Süsel 
Tel. 04524/70690-82 

bstein@wasserbodenstein.de 

Süsel, im September 2013 

C l..'-f.. 2. l y 
P„s, 

--;> (.,• ' fr \•• , 
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1 Einführung und Anlass 

1 Einführung und Anlass 
Für die Flurstücke in der Gemeinde Süsel, Kreis Ostholstein, 

• 72/1, Flur 2, Gemarkung Bujendorf, 

• 29, Flur 4, Gemarkwng Gömnitz und 

• 11/5 (Teilbereich Grünland), Flur 5, Gemarkung Bujendorf 

wird mit den beiliegenden Unterlagen eih Antrag zur Aufnahme in das Ökokonto gemäß der Landesverordnung über das Ökokonto, die Einrichtung des Ausgleichsflächenkatasters und Ober Standards für Ersatzmaßnahmen (Ökokonto- und Ausg/eichsf/ächenkatasterverordnung - ÖkokontoVO) vom 23. Mai 2008 gestellt. 

Die Lage der Flurstücke ist in den beigefügten Karte'n im Anhang dargestellt. 

Bestandteile der Anträge sind gemäß der ÖkokontoVO: 

1. Name und Anschrift des Antragstellers (Eigentümer), Grundbuchauszug 
2. Lage und Größe der Fläche sowie eine kartographische Darstellung 
3. Ausgangsbiotop 

4. Zielbiotop 

5. Lage zu Schutzgebieten und Biotopverbund 

6. Einwilligung zur Verarbeitung der personengebundenen Daten. 
Die Aufnahme der Flächen erfolgte im Mai 2013, die Zielbiotope wurden in Absprache mit dem Eigentümer und ggf. mit den derzeitigen Flächenbewirtschaftern abgesprochen. Als Kartierungsgrundlage diente die Liste der Biotop- und Nutzungstypen der ÖkokontoVO sowie die Biotoptypen aus dem "Orientierungsrahmen zur Bestandserfassung, -bewertung und Ermittlung der Kompensationsmaßnahmen im Rahmen Landschaftspflegerischer Begleitplanung für Straßenbauvorhaben (Kompensationsermittlung Straßenbau)". 

Vorerst wurden nach Vorgabe der ÖkontoVO, nach Abzug bereits bestehender Landschaftselemente auf der Fläche, die Ökopunkte berechnet. Neben diesen errechneten Basiswerten ist es grundsätzlich möglich, weitere Ökopunkte durch zusätzliche Maßnahmen auf den Flächen zu erlangen. Dabei handelt es sich im vorliegenden Fall Insbesondere um folgende mögliche Maßnahmen: 

• Zuschlag Artenschutz: Amphibien : Herstellung extensiv genutzter Feuchtwiesenbiotope gemäß § 25 Abs. 1 durch Schaffung flacher Vertiefungen und hier sich entwickelnder Lalchgewässer und Sommerlebensräume, Abflachung der Grabenböschungen einseitig; 

• Zuschlag Artenschutz: Haselmaus: Optimierung der Durchgängigkeit von Knicks gemäß § 25 Abs. 1 durch Neuanlage von Knicks, 

Diese Maßnahmen sollte erst unter erneuter Absprache mit den Eigentümern und der Unteren Naturschutzbehörde geplant und durchgeführt w~rden (siehe Abschnitt 2.5) . Die Berechnung der zusätzlich zu erlangenden Ökopunkte sollte hierbei ebenfalls geklärt werden, da nach OkontoVO ein Zuschlag in einer Spannweite von 5 bis 70 % des Basiswertes erzie lt werden kann. 

-Die kartographische Darstellung erfolgte mit Hilfe eines GIS. Als Kartengrundlage dient die DGK 5, Herausgeber ist das Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein 2013. 

WasserBodenStein - Stand 23.09.2013 
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1 Einführung und Anlass 

Vorhandene Daten 
Als weitere Datengrundlage wurden der Landschaftsplan der Gemeinde Süsel, die Artenschutzdatei des 
LLUR, der Regionalplan sowie der Landschaftsrahmenplan herangezogen. Die Artenschutzdatei des LLUR 
ergaben dabei keine konkreten Hinweise für die untersuchten Flächen. 

WasserBodenStein - Stand 23.09.2013 4 



2 Antra 

-2 Antrag .· · · · 

2.1 )lurstück 11 /5 (Teilbereich Grünland), 
Fl~r\ 5, Gemarkung Bujendorf 

·I ~ \ .;;;,,.;s' \ 

1 \'lt . ~ 

Flurstück 1116 (rechts des Grabens) 

Name: Drifftsollwiese 
Feldblock-Nr: 100700287 

Flurstück: 11/5, Flur 5, Geinarkg.: Bu
jendori, Gemeinde Süsel 

Antrag in Verbindung mit: Flurstück 29 
Flur 2, Gemarkung. Bujendorf, 

Flur 4, Ge\rkung Gömnitz, -und Flurstück 72/1, 

Verfügbarkeit der Fläche (bestehende Pachtverträge): 
Grundbuchauszug gemäß § 2 Abs. 2, Punkt 2 Ökokontov<~: siehe Anhang 
Flurkartenauszug gemäß § 2 Abs. 2, Punkt 2 ÖkokontoVO:\ ~iehe Anhang 

Nicht vorhanden 

\ Umfang: Grünlandfläche im nordwestlichen Bereich des Flurstückes, abgegrenzt durch Knick zum restlichen Flurstück. Angabe der Flächengröße nach Uegenschaffs~arte: 9.604 m2 (Gesamtfläche des Flurstücks 150.560 m2
) \ 

Landschaftselemente, sonstige Sonderfläche: \ 
angrenzend im Süden Osten: Knick ( Nr. 100700814, 0, 38 ha), vollständi}außerhalb der Fläche, 
angrenzend im Westen: Baumreihe (Nr. 100701611, 0, 179 ha, davon für d~fläche beantragt 0,08 ha) , 
angrenzend im Norden: Graben (Nr. 100701608, 0,06290 ha, davon für die Fläche beantragt 0,06 ha), 
auf der Fläche: 2 Gräben (Nr. 100701606, 0,0205 ha, davon für die Fläche bea~ragt 0,0101 ha und Nr. 100701608, 0,0264 ha, davon für die Fläche beantragt 0,0114 ha) . \ 

Fläche nach Abzug Landschaftselemente: 8.804 m2 

Die Gräben werden mit in das Maßnahmenkonzept integriert, die Maßnahme wirkt somit auf die gesamte Fläche, mit Ausnahme der Baumreihe im Westen, die mit 800 m2 auf dem Flurstock\ liegt. Die Knicks im Süden und Osten liegen nicht auf dem Flurstück/beantragten Fläche und werden SOA'lit nicht abgezogen. Es ve~b!eibt im Ergebnis eine Fläche von ca. 8. 804 m2 (9 .604 m2 
- 808 m2 für die B~ mreihe). 

Ausgangsbiotop gemäß § 2 Abs. 2, Punkt 3 Öko1<9ntoVO: Nutzung als Mähweide, Ausprä ung überwiegend als artenarmes lntensivgr0nland (GI), Teilbereich als artenreicher Flutrasen (GFf), k inflächig Vorkommen von mesophilen Grünland (GM), Entwässerung durch Gräben, temporär wasse qhrend und artenarm. Der Entwässerungsgraben Im Norden Ist ständig wass_erführend und artenreich (FG). 
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2 Antra 

Arten bestand: 

lnten~ivgrünland: Afopecurus pratensis, Poa trfviafis, Agrostis stofonifera; 
Flutraier: Agrostis stolonifera, Poa trivialis, A/opecwus geniculatus, Caltha palustris, Cardamine 
pratensis· 
Mesophiles Grünland: Rumex acetosa, Ranuncu/us acris, Cardamine pratensis, A/opecurus pratensis, 
Stellaria gr~minea, Lysimachia nummu/aria, Festuca rubra, Ranuncu/us ficaria, P/antago lanceo!ata, 

\ . 
Lathyrus pratens,s 
artenarme Gräben: Phalaris arundinacea, Poa trivia/is, Carex acutiformis; . 
artenreicher Gr~ben am Nordrand: Spirode/a polyrhiza, Primu/a elatior, Valeriana cf procurrens, 
Filipendula ulmar.ia, Poa trivialis, Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis, dazu Rumex 
hydrolapathum, GJum rivale, Spirode/a polyrhiza, Primula elatior, Valeriana cf procurrens, Filipendula 
u/maria. \ 

Biotogverbund gemäß\~ 2 Abs. 2, Punkt 5 ÖkokontoVO: ja 

Schutzgebiet gemäß_§ 2\bs. 2, Punkt 5 ÖkokontoVO: nein 
\ 

Besteh!;!nde Planuogsaussagen: 

Landschaftsplan: keine Hlnw'eise, 

Landschaftsrahmenplan: Bi~topverbundsystem (Verbundsystem, randlich Schwerpunktbereich) 
„Redingsdorfer See und Umgebung", Gebiet mit besonderer Erholungseignung, Strukturreiche 
Kulturlandschaftsausschnitte, Gebiet mit geowissenschaftlicher Bedeutung (Geotop gemäß § 1 Abs. 2 
Nr, 19 LNatSchG Nr. 7.4 „Moräni:l bei Gömnitz" (randlich), Gebiet, das die Voraussetzung für eine 
Unterschutzstellung nach§ 18 LNatS,chG als Landschaftsschutzgebiet erfüllt. Wasserschongebiet, 

Reg!onalplan: Gebiet mit besonderer Bedeutung für Tourismus und Erholung, Gebiet mit besonderer 
Bedeutung für · Natur und Landsch~ t (randlich), . Gebiet mit besonderer Bedeutung für den 
Grundwasserschutz (randlich). 

Artenschutz: keine Hinweise \ 
Raumeinheit gemäß § 8 ÖkokontoVO, An!age 2: Schleswig-Holsteinisches Hügelland (Süd-Teil), 
Teilregion „Ostholsteinisches Hügel- und Seenland (SO)" 

\ 

Zielbiotop und Maßnahmen gemäß § 2 Abs. 2>Punkt 4 ÖkokontoVO: 

Extensivierung des Grünlandes: Die als Grünlan~ genutzte Teilfläche soll sich zu einem artenreichen 
Feuchtgrünland entwickeln (GF) bzw. artenreichen mesophilen Grünland entwickeln. 

Es erfolgt eine Nutzung des Grünlandes als 2-schürig'evvwiese. Die erste Mahd wird nicht vor Mitte Juni 
durchgeführt, um einen Schutz für ggf. vorkommende iesenbrüter zu gewähren. Auf den Einsatz von 
Dünger und Pestiziden ist zu verzichten. Das SchnittmatJ rial ist von der Fläche zu entfernen. 

Um weiterhin eine Mahd der bereits feuchten Flächen zu\ gewährleisten, ist ein weiterer Aufstau bzw. 
eine Wiedervernässung nicht zielführend . Die Verringerung des Nährstoffeintrages ist auch für die 
angrenzenden Gräben und deren Vegetation förderlich. \ . 

Für die Grabenränder ist eine Mahd im Wechsel links - rechts alle drei bis vier Jahre vorzunehmen, 
eine Räumung hat möglichst selten und im Winterhalbjahr zu erfblgen. 

Sonstige verbessernde Maßnahmen wie z.B. Schleppen sind '\ nfalls auf Zeiten außerhalb der 
Brutzeiten für·Wiesenbrüter (April bis Mitte Juni) zu legen. 

Besondere Artenschutzrnaßnahmen: keine. 

Einwilligung zur Verarbeitung der personengebundenen Daten: siehe Ah~ang 

Berechnung der Ökopunkte: ~ 
Basiswert: Anrechnungsfaktor Grünland, intensiv: 0,8 x Flächengröße 8.80 1 2 = 7.043 Ökopunkte 

Zinsfaktor 2013: 0 (2014: 3 %, 2015: 6 %) 

Zuschlag Lage: Lage im Biotopverbund : + 10 % (0,08, 704 Ökopunkte) 

Gesamt: 0,8 + 0,08 = 0,88 

0,88 x 8.804 = 7.748 Ökopunkte 

\ 
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2 Antra 

2.2 Flurstück 29, Flur 4, Gemarkung Gömnitz 

Name: Sandkrog 
Feldblock-Nr: 100700287 

Flurstück: 29, Flur 4, Gemarkg. : Gömnitz, 
Gemeinde Süsel 

Antrag in Verbindung mit: Flurstück 11/5, Flur 5 Gemarkg. : ~ujendorf, Gemeinde Süsel, - und Flurstück 72/1, Flur 2, Gemarkung Bujendorf, 

Verfügbarkeit der Fläche (bestehende Pachtverträge): 
Grundbuchauszug gemäß § 2 Abs. 2, Punkt 2 ÖkokontoVO: siehe Anhang 
Flurkartenauszug gemäß § 2 Abs. 2, Punkt 2 ÖkokontoVO: siehe Anhang 
Sonstige öffentliche oder privatrechtliche Auflagen oder Verpflichtungen sowie eventuelle Förderungen: Nicht vorhanden 

Umfang: gesamtes Flurstück, Angabe .der Flächengröße nach Liegenschaftskarte: 27.743 m2
, GIS 27.700 m2 

Landschaftselemente/Sperrflächen, sonstige Sonderfläche: 
Auf der Fläche: Graben (Nr. 100701609, 0,0388 ha), 
angrenzend im Süden: Graben (Nr. 100701608, 0,0629 ha), 
angrenzend im Norden und Westen: Knick (Nr. 100701602, 0, 1604 ha), davon für die Fläche 1.604 m2

, 
angrenzend im Osten: Baumreihe (Nr. 100701611, 0, 1790 ha), davon auf der Fläche 190 m2

• 

Fläche nach Abzug Landschaftselemente/Sperrflächen: ca. 25.949 m2 

Die Gräben werden mit in das Maßhahmenkonzept integriert, die Maßnahme wirkt somit auf die gesamte Fläche, mit Ausnahme der Baumreihe im Westen, die mit 190 m2 auf dem Flurstück liegt. Die Knicks im Norden und Westen mit einer Fläche von 1.604 m2 liegen komplett auf dem Flurstück und werden abgezogen. Es verbleibt Im Ergebnis eine Fläche von ca. 25. 300 m2 (27. 7 43 m2 
- 190 - 1.604 

s an sbioto gemäß § 2 Abs. 2, Punkt 3 ÖkokontoVO: Nutzung als Mähweide, Ausprägung überwiegend als artenarmes lntensivgrünland (GI), Teilbereich als artenreicher Flutrasen (GFf), teilweise Vorkommen von mesophilen Grünland (GM), Entwässerung durch Graben, temporär wasserführend und artenarm. Der Entwässerungsgraben im Süden Ist ständig wasserführend und 
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2 Antra 

Arten bestand: 
lntensivgrün land: Alopecurus prafensis, Poa trivialis, Agrostis sfolonifera, Holcus lanatus 
Flutrasen: Agrostis stolonifera, Alopecurus geniculatus, Equisetum pa/ustre, Ranuncu/us ficaria, Poa frivia /is, Cardamine'pratensis, Ranunculus repens, Poa trivia/1s, Glyceria fluifans, Alopecurus pratensis, Carex hirla, Rumex acetosa 
Mesophiles Grünland: Festuca rubra, Plantago lanceo/ata, Rumex acefosa, Vicia cracca, Ranunculus bulbosus, Trifolium dubium, Ranuncu/us acris 
artenarme Gräben: Urtica dioica, Poa trivia/is, Agrostis sfolonifera; 
artenreicher Graben am Südrand: Splrodela polyrhiza, Primula elatio,; Valeriana cf procurrens, Filipendula ulmaria, Poa trivialis, Agrostis stolonifera, Alopecurus prafensis, dazu Rumex hydrolapathum, Geum rlvale, Spirode/a polyrhiza, Primula e/atior, Valeriana cf procurrens, Fillpendula ulmaria. 

Biotopverbund gemäß § 2 Abs. 2, Punkt 5 ÖkokontoVO: ja 
Schutzgebiet gemäß_§ 2 Abs. 2, Punkt 5 ÖkokontoVO: nein 
Bestehende Planungsaussagen: 
Landschaftsplan: keine Hinweise, 
Landschaftsrahmenplan: Biotopverbundsystem (Verbundsystem, randlich Schwerpunktbereich) .,Re-dingsdorfer See und Umgebung", Gebiet mit besonderer Erholungseignung, Strukturreiche Kulturland-schaftsausschnitte, Gebiet mit geowlssenschaftlicher Bedeutung (Geotop gemäß § 1 Abs . 2 Nr, '19 LNatSchG Nr. 7.4 „Moräne bei Gömnitz", Gebiet, das die Voraussetzung für eine Unterschutzstellung nach § 18 LNatSchG als Landschaftsschutzgebiet erfüllt. Wasserschongebiet, 
Regionalplan: Gebiet mit besonderer Bedeutung für Tourismus und Erholung, Gebiet mit besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft (randlich), Gebiet mit besonderer Bedeutung für den Grundwas-serschutz (randlich). 

Artenschutz: keine Hinweise 

Raumeinheit gemäß § 8 ÖkokontoVO, Anlage 2: Schleswig-Holsteinisches Hügelland (Süd-Teil), Teil• region „ostholsteinisches Hügel- und Seenland (SO)" 

Zielbiotop und Maßnahmen gemäß § 2 Abs. 2, Punkt 4 ÖkokontoVO: 

Extensivierung des Grünlandes: Die Fläche soll sich zu einem artenreichen Feuchtgrünland entwickeln (GF) bzw. artenreichen mesophilen Grün land entwickeln. 
Es erfolgt eine Nutzung des Grünlandes als 2-schürige Wiese. Die erste Mahd wird nicht vor Mitte Juni durchgeführt, um einen Schutz für ggf. vorkommende Wiesenbrüter zu gewähren. Auf den Einsatz von Dünger und Pestiziden ist zu verzichten. Das Schnittmateria l ist von der Fläche zu entfernen. 
Um weiterhin eine Mahd der bereits feuchten Flächen zu gewährleisten, Ist ein weiterer Aufstau bzw. eine Wiedervernässung nicht zielführehd. Die Verringerung des Nährstoffeintrages ist auch für die angrenzenden Gräben und deren Vegetation förderlich . 
Für die Grabenränder ist eine Mahd im Wechsel links - rechts · alle drei bis vier Jahre vorzunehmen, eine Räumung hat möglichst selten und im Winterhalbjahr zu erfolgen. 
Sonstige verbessernde Maßnahmen wie z.B. Sch leppen ist ebenfalls auf Zeiten außerhalb der Brutzei-ten für Wiesenbrüter (April bis Mitte Juni) zu legen. 
Besondere Artenschutzmaßnahmen: keine. 

Einwilligung zur Verarbeitung der personengebundenen Daten: siehe Anhang 
Berechnung der Ökopunkte: 
Basiswert: Anrechnungsfaktor Grünland, intensiv: 0,8 x Flächengröße ca. 25.949 m2 = 20.759 .Öko-punkte 

Zinsfaktor 2013: O (2014: 3 %, 2015: 6 %) 
Zuschlag Lage: Lage im Biotopverbund: + 10 % (0,08, 2.076 Ökopunkte) 
Gesamt: 0,8 + 0,08 = 0,88 
0,88 x 25.949 = ca. 22.835 Ökopunkte 
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2 Antra 

~ Flurstück 72/1, Flur 2, Gemarkung Bujendorf 1 ! 

Flurstack 29: im Vordergrund 

Flurstück: 72/1, Flur 2, Gemarkg.: Bujendoli, 
Gemeinde Süsel · 

Antrag in Verbindung mit: Flurstück 11/5, Flur 5, Gemark .: ujendorf, Gemeinde Süsel, - und 
Flurstück 72/1, Flur 2, Gemarkung Bujendorf, 

Verfügbarkeit der Fläche {bestehende Pachtverträge): 
Grundbuchauszug gemäß § 2 Abs. 2, Punkt 2 ÖkokontoVO: siehe Anhang 
Flurkartenauszug gemäß § 2 Abs. 2, Punkt 2 ÖkokontoVO: siehe Anhang 

Sonstige öffentliche oder prlvatrechtliche Auflagen oder Verpflichtungen sowie eventuelle Förderungen: 
' Nicht vorhanden 

Umfang: gesamtes Flurstück, Angabe der Flächengröße nach LiegeQSChaftskarte: 19.333 m2 

Landschaftselemente, sonstige Sonderfläche: 
Auf der Fläche: Laubholz (nach Liegenschaftskataster 2.281 m2

), 

angrenzend im Osten: Baumreihe, nicht auf der Fläche, 

Fläche nach Abzug Landschaftselemente/Sperrflächen: ca. 17.052 m2 

Das Laubgehölz (Sumpfwald) wird vollständig abgezogen. Es verbleibt im Ergel:i'nis eine Fläche von ca. 
17.052 m2 (19.333 m2 

- 2.281 m2
) . 

Ausgangsbiotop gemäß § 2 Abs. 2, Punkt 3 ÖkokontoVÖ: Nutzung als Mähweide, 'Ausprägung über
wiegend als qrtenarmes lntensivgrünland (GI), teilweise Vorkommen von mesophilen \ qronland (GM). 
Auf der Fläche befindet sich ein Laubgehölz, das als Weiden-Sumpfwald (WE) ausgeprägt ist. Angren
zend an den Sumpfwald ist das Grünland als feuchtes lntensivgrünland (GI) ausgeprägt, 'teile hiervon 
sind offensichtlich brach. 
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2 Antra 

\ 
Artenbestand: 

lr1te~~grünland, artenreich : Rumex acetosa, Poa trivialis, Alopecurus pratensis, Taraxacum Sekt. 

Ruder. 't• Cardamine pratensis, Alopecurus pratensis, Festuca pratensis, Ranunculus acris, 

Ramme Jus ficaria, Cardamine pratensis 

lntensivgrllRJ,and, feucht: Festuca arundinacea, Holcus /anatus. Carex hirla, Agrostis stolonifera, 

Ranuncu/us flcaria, Pha/aris arundinacea, Cardamine pratensis 

Feuchtwiese, b ~ach: Caltha pa/ustris, Equisetum fluviatile, Fi/ipendula ulmaria, Rumex acetosa, 

Cardamine pratensis, Phalaris arundinacea, Deschampsia cespitosa, Ranuncu/us ficaria , Juncus 

effuses, Mentha aquatioa, Festuca rubra 

Mesophiles Grünlan~, Festuca rubra, Plantago /anceolata, Rumex acetosa, Vicia cracca, Ranunculus 

bulbosus, Trifolium dubium, Ranuncu/us acris 

Sumpfwald: Urtica dioica, Salix cinerea, Sa/ix pentandra, Cardamine amara, Carex acutiformis, 

Deschampsia cespitosa \ 

Biotopverbund gemäß § 2 Ab's. 2, Punkt 5 ÖkokontoVO: nein 
\ 

Schutzgebiet gemäß_§ 2 Abs. 2>Runkt 5 ÖkokontoVO: nein 

Bestehende Planungsaussagen: 
\ 

Landschaftsplan·: 

Landschaftsrahmenplan: Wasserschongebiet, Gebiet mit besonderer Erholungseignung. 

Regionalplan: Gebiet mit besonderer Bedi3utung für Tourismus und Erholung. 
' ' 

Artenschutz: keine Hinweise \ 
\ 

Raumeinheit gemäß § 8 ÖkokontoVO, Anlage\ ~: Schleswig-Holsteinisches Hügelland (Süd-Teil), Teil-

region „Ostholsteinisches Hügel- und Seenland (S~)" 

Zielbiotop und Maßnahmen gemäß § 2 Abs. 2, Puiikt 4 ÖkokontoVO: 

Extensivierung des Grünlandes: Die Fläche soll sich ZU'- inem artenreichen Feuchtgrünland entwickeln 

(GF) bzw. artenreichen mesophilen Grünland entwickeln . 

Es erfolgt eine Nutzung des Grünlandes als 2-schürige Wiese. Die erste Mahd wird nicht vor Mitte Juni 

durchgeführt, um einen Schutz für ggf. vorkommende Wieseh brüter zu gewähren . Auf den Einsatz von 

Dünger und Pestiziden ist zu verzichten . Das Schnittmaterial ist von der Fläche zu entfernen. 

Um weiterhin eine Mahd der bereits feuchten Flächen zu gewälirleisten, ist ein weiterer Aufstau bzw. 

eine Wiedervernässung nicht zielführend. 

Sonstige verbessernde Maßnahmen wie z.B. Schleppen ist ebenfalls ~uf Zeiten außerhalb der Brutzei-

ten für Wiesenbrüter (April bis Mitte Juni) zu legen. 

Besondere Artenschutzmaßnahmen: keine. 
' 

Einwilligung zur Verarbeitung der 12ersonengebundenen Daten: siehe Anhang, 

Berechnung der Ökoeunkte: ;\ 
Basisw~~: Anrechnungsfaktor Grünland, intensiv: 0,8 x Flächengröße ca. 17.052 . 2 = 

13.642 Okopunkte 

Zinsfaktor 2013: 0 (2014: 3 %, 2015: 6 %) 
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2.4 Zusammenfassung 

2.4 Zusammenfassung· 

Tabelle 1: Übersicht der Anträge für Ökopunkte 

Nr. 1 Name 1 Antrag- Be- Flurstücke Fläche Nut- Bestand Ziel ö~ steiler wirt- xung/ 
punkte schaf Status 
Basis ter 

Drifft- 1-• 11/5, Flur 5, 9.604 Grü~ - arte~ Intensiv- Extensivierung des 2-schürige 1 0,88 1 7.748 sollwiese Gern. Bujen- --- grünland (GI), Teilbe- Grünlandes: arten- Wiese, 
reich als artenreicher reiches Feucht- Mahdab-
Flutrasen (GFf), klein- grünland (GF) fuhr 
flächig Vorkommen bzw. artenreiches 
von mesophilen Grün- mesophilen Grün-
land (GM) land (GM) 

2 1 Sand- 1-• 29, Flur 4. 27.743 Grünland artenarmes Intensiv- Extensivierung des 2-schürige 1 0,88 1 22.835 krog Gemarkg.: grünland (GI), Teilbe- Grünlandes: arten- Wiese, Gömnitz reich als artenreicher reiches Feucht- Mahdab-
Flutrasen (GFf) , teilw. grünland (GF) fuhr 
Vorkommen von me- bzw. artenreiches 
sophilem Grünland me-sophilen 
(GM) Grünland (GM) 12 1 Buer- 1-1• 72/1 , Flur 2, 19.333 Grünland artenarmes Intensiv- Extensivierung I 2- ------t-e:a--r--- 13. 642 diek Gemarkung 
grünland (GI), Teil- des Grün Bujendorf 
bereich a~r.ei enreiches 

- eher·FJITtrasen (GFf). Feuchtgrünland 
teilweise Vorkorn- (GF) bzw. arten-
men von me- reiches mesophi-
soptiilem Grünland len Grünland 
(GM) (GM) 
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2.5 Weitere mögliche Maßnahmen auf den Antragsflächen 

2.5 Weitere mögliche Maßnahmen auf den Antragsflächen 

Nr. weitere mögliche Maßnahmen 

-
F lursilicR-ti/5-- Zuschlag Artenschutz: Amphibien: Herstellung 

Flur 5, "extenslv.g~ Feuchtwiesenbiotope 

Gemarkung Bujen-
gemäß § 25 A . 1-durc . Schaffung flacher 

dort 
Vertiefungen und hier sich enlwlckelnde 
Laichgewässer und Sommerlebensräume. 
Abflachung der Gräben einseitig 

Flurstück 29, Zuschlag Artenschutz: Amphibien :_Herstellung 

Flur 4, extensiv genutzter F euchtwiesenbiotope 

Gemarkung Gömnitz 
gemäß § 25 Abs. 1 durch Schaffung flacher 
Vertiefungen und hier sich entwickelnder 
Laichgewässer und Sommerlebensräume, 
Abflachung der Grabenböschungen einseitig 

Zuschlag Artenschutz: Haselmaus: Optlmie-
rung der Durchgängigkeit von Knicks gemäß § 
25 Abs. 1 durch Neuanlage eines ackerbeglei-
!enden Knicks 

Flurs ·ck-'7~/-1.~ keine 

F.lur 2, 

Gemarkung Bujen-
dort 

Bujendorf, den 23.09.2013 

WasserBodenStein 

') /i 

t
( I 

-.::.....-----: 
. ' ·~ •' ,1-' 

, 

Dipl. Geograf Benjamin Stein 
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Vorschlag Be1·echnung 
Ökopunkte 

+ 25 % (0,2) 

(+ 25 % (0,2) bei Erfolgs-
nachweis) 

_Q_esamt: 0,8 + 0,2 + 0,08 = 
1,0~~ 
1,08 X 8.804 = 9.508 

+ 25 % (0,2) (+ 25 % (0,2) 
bei Erfolgsnachweis) 

Gesamt: 0,8 + 0,2 + 0,08 = 
1,08 

1,08 X 22.835 '" 24.662 

Wirkung auf eine Teilfläche: 
+ 10 % (0,1) 

+ 25 % (0,25) bei Erfolgs-
nachweis 

-
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3.1 Kartenblätter der Anträge 

3 Anhang 

3.1 Kartenblätter der Anträge 

Blatt Nr. 1: Flurstück 11/5 (Teilbereich Grünland), Flur 5, Gemarkung Bujendorf 

Blatt Nr. 2: Flurstück 29, Flur 4, Gemarkung Gömnitz 

Blatt Nr. 3: Flurstück 72/1, Flur 2, Gemarkung Bujendorf 

3.2 Weitere Nachweise 

Grundbuchauszug gemäß§ 2 Abs. 2, Punkt 2 ÖkokontoVO: 

• Flurstück 11 /5, 'Flur 5, Gemarkung Bujendorf 

• Flurstück 29, Flur 4, Gemarkung Gömnitz 

• Flurstück 72/1, Flur 2, Gemarkung Bujendorf 

Flurkartenauszug. gemäß § 2 Abs. 2, Punkt 2 ÖkokontoVO: 

• Flurstück 11/5, Flur 5, Gemarkung Bujendorf 

, Flurstück 29, Flur 4, Gemarkung Gömnitz 

• Flurstück 72/1, Flur 2, Gemarkung Bujendorf 

Einwilligung zur Verarbeitung der personengebundenen Daten: 

• 

• 
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Bestand 

Planung 

Knick, Hecke oder Baumreihe 

Graben; temporär wasserführend 

il II beantragte Fläche 

Quelle 

Auszug aus der Grundkarte 1 : 5.000, 
Gemarkung Gömnitz, 
Landesamt für Vermessung und Geoinformation 
Schleswig-Holstein, 2013 

Auftraggeber: 

Projel(I: Antrag zur Aufnahme von Maßnahmen 
in das Ökokonto 

Karte: 
Flurstück 29, Flur 4 
Gemarkung Gömnitz, Gemeinde Süsel 

---~ _,,,,.,- ~~ ~/'tJ< ' 
_ _,.,,,.-- C- C, 

Wasser Boden Stein 

Blatt-Nr.: 2 Datum: 16.09.2013 

M: 1: 2.500 bearbeitet B. Stein I gez.: B. Stein 
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Bestand 

Planung 

Knick, Hecke oder Baumreihe 

Graben; temporär wasserführend 

ll beantragte Fläche 
.• 

Quelle 

Auszug aus der Grundkarte 1 : 5.000, 
Gemarkung Bujendorf, 
Landesamt für Vermessung und Geciinformation 
Schleswig-Holstein, 2013 

Auftraggeber: 

Projekt Antrag zur Aufnahme von Maßnahmen 
in das Ökokonto 

Karte: 

Flurstück 11/5, Flur 5 
Gemarkung Bujendorf, Gemeinde Süsel 

~ . (.) 

Wasser Boden Stein 

Blatt-Nr.: 1 Datum: 16.09.2013 

M: 1: 2 .500 bearbeitet B. Stein I gez.: B. Stein 
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Bestand / 
Kniclc, Hecke oder Baumreihe 

.... ... · • • ·· Graben; temporär w~rführend 

1-- ·-7 Gehölz/ I __ . ___ 1 -

Antragsfläche 

Quelle 
Auszug aus der Grundk::irte 1 : 5.000, 
Gemarkung Bujendorf, 
Landesamt für Vermessung und Geoinformation 
Schleswig-Holstein, 2013 

Auftraggeber: 

Projekt Antrag zur Aufnahme von Maßnahmen 
in das Ökokonto 

Karte: 

Antrag Flurstück 7211, Flur 2, 
Gemarkung Bujendorf 

Blatt-Nr.: 3 

M: 1: 2.500 

~ 
... 
-

) c_ 

Wasser Boden Stein 

Datum: 16.09.2013 

bearbeitet B. Stein I gez.: B. Stein ,. 



Auszug aus dem 
Liegenschaftskataster Laodesamt tü, ffl 

Vennessung und Geolnformation 2;, 
Schleswig-Holstein t'~ Flurstücks- und Eigentumsnachweis mit Bodenschätzung 

Erteilende Stelle: Katasteramt 
Brollngstr. 53 b-d 

23554 Lübeck 
Telefon: 0451-30O90-D Ers'!e lf am: 12.08.2013 E-Mail: Poststelle-Luebeck@LVermGeo.landsh.de 

\ 
. FlurstQck 72/1, Flur 2, Gemarkung Bujendorf 
Gebietszu~ örigkelt: Gemeinde Süsel 

Lage: 

Fläche: 

Bodenschätzung: 

Hinweise zum Flurstück: 

Kreis Ostholstein 

Buerdiek 

19.014 m2 

16.333 m2 Ackerland 
2.681 m2 Laubholz 

7.002 m2 Grünland (Gr), Bodenart Moor (Mo), Bodenstufe (II), Klimastufe 
8° C und darüber (a), Wasserstufe (3), Grünlandgrundzahl 36, · 
Grünlandzahl 32 
Ertragsmesszahl 2241 

5\164 m2 Ackerland (A), Bodenart Anlehmiger Sand (SI), Zustandsstufe (3), 
Entstehungsart Diluvium (D), Bodenzahl 42, Ackerzahl 38 
Ertragsmesszahl 1962 

2.496 ~GrOnland (Gr), Bodenart Moor (Mo), Bodenstufe (1), Klimastufe 
8° C und darüber (a), Wasserstufe (2), Grünlandgrundzahl 42, 

rünlandzahl 42 
E\gsmesszahl 1048 

1.671 m2 Grünland (Gr), Bodenart Moor (Mo), Bodenstufe (1), Klimastufe 
8° C 0nd darüber (a), Wasserstufe (2), Grünlandgrundzahl 42, 
Grünlaii~zahl 38 
Ertragsme\zahl635 

Gesamtertra~messzahl 5886 

Wasser- und Bodenverbandsge~et 
Ausführende Stelle: WaBoV Schw~dau 

Angaben zu Buchung und Eigentum 

Buchungsart: Grundstück 

Buchung: 

Eigentümer: 

Amtsgericht - Grundbuchamt Eutin 
Grundbuchbezirk Süsel 
Grundbuchblatt 353 
laufende Nummer 2 

0 

Dieser Allszug Ist rnnschloell erstellt und wlrcl nicht unlel$Chrleben. Vef'l/lettälUgung, Umarbeitung, VerOffenlllellung und Wollergebo an Dolle nur mit Zusllmmung d&S Landosarntes filr Ve1messung und Geolnformatlon Schleswig-Holstein oder zum eigenen Gebrauch(§ 9 VomKJ11Sungs- und Katssl0<Q9setz 1. d. F. vom 12.05.2004. geändert durch Gesotz vom 15.12.2010). 

Seite 1 von 1 
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Auszug aus dem 
· egenschaftskataster 

liegenschaftskarte 1 :2.000 
Etstelit am 23.04.1013 
Flurstück: 29 Gemeinde: SOse! Flur: 4 
Gemarkung: Gomnitz 
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Landesamt für Vermessung und Geoinformatlon Schleswig-Holstein IJ 
Erteilende Stelle: Katasteramt 

Seminarwzg 7 
23795 Bad Segeberg Telefon: 04551"-9SS1-0 E-Mail: Poststelle-BadSegeberg@LVermGeo.!andsh.de 

Liepenbarg + 
Sar.dkro 
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32.612.600 
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32.613.000 

Mal!ll!ab:1:2000 '111111111 0 "? ';' Mebr For d~n Maßi.12b dleSt>0 11,uszugs aus dem Liegen6Cha1'o.Gka!a$tar ist der ausgedruckl!! Maßr.1at--'-~ 
Dieser Auszug iGt mzechlnell e - t und wird nicht unterschrbbon. Vervielfältigung. Umarbaitung, Veröl 
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Auszug aus dem 
Liegenschaftskataster ''"'"'"'""' ffl Vermessung und Geolnformation ~ , 

Schleswig-Holstein ?~ Flurstücks- und Eigentumsnachweis mit Bodenschätzung 

Erstellt am: 12.08.2013 

Erteilende Stelle: Katasteramt 
Brolingstr. 53 b-<l 

23554 Lübeck 
Telefon: 0451-30090-0 

E-Mail : Poststelle-Luebeck@LVermGeo.landsh.de 

Flurstück 29, Flur 4, Gemarkung Gömnitz 
Gebietszugehörigkeit: 

Lage : 

Fläche: 

Tatsächliche Nutzung: 

Bodenschätzung: 

Gemeinde Süsel 
Kreis Ostholstein 

Sandkrog 

27,743 m2 

19.573 m2 Ackerland 
8.170 m2 Grünland 

8.170 m2 Grünland (Gr), Bodenart Moor (Mo), Bodenstufe (1), Klimastufe 
8° C und darüber (a), Wasserstufe (3), Grüniandgrundzahl 34, 
Grünlandzahl 34 
Ertragsmesszahl 2778 

19.573 m2 Ackerland (A), Bodenart Arilehmiger Sand (SI}, Zustandsstufe (3), 
Entstehungsart Diluvium (D), Bodenzahl 36, Ackerzahl 30 
Ertragsmesszahl 5872 

Gesamtertragsmesszahl 8650 

Hinweise zum Flurstück: Wasser- und Bodenverbandsgebiet 
Ausführende Stelle: WaBoV Redingsdorf 

Angaben zu Buchung und Eigentum 

Buchungsart: Grundstück 

Buchung: 

Eigentümer: 

Amtsgericht - Grundbuchamt Eutin 
Grundbuchbezirk Süsel 
Grundbuchblatt 1274 
laufende Nummer 1 

0 

Dieser Auszug Ist maschinell orsle//1 und wittf nicht unterschrieben. VervlelfälUgung, Umamallung, Verö fföoUlclluno und 
Wo/torgobs on Drille nur mit Zustimmung des L1lndesamlos für Vem168SUl\ll und Goolnrormalion Schleswig-Holslaln oder zum 
elgonon Gebrauch(§ 9 Vennes.sungs- und Kelnsforgasotz 1. d. F. vom 12.05.200 1, geändert durch GBSetz vom 15.12.2010). 

· Seite 1 von 1 



Merkblatt für Knickneuanlagen, ,,bunter Knick" 

Neuanlage eines dreireihigen Knickes 

Oberboden 

I.Otl 1t'1 Kern aus Unterboden 

0.75m 0.75 m 

~ J.50m 

Skizze unmaßstäblich 

• Pflanzabstand 1,00 min der Reihe; 0,75 m zwischen den Reihen 
• möglichst 3 bis 5 Pflanzen einer Art zusammen 

Überhälter: 
Etwa alle 20 m, mindestens in der Qualität Hochstamm, 2 mal verpflanzt, Stammumfang 8 bis 10 cm (Hst, 2xv., 
StU8-I0) 
Stieleiche 
Rotbuche 
Bergahorn 

Gehölze: 

Quercus robur 
Fagus sylvatica 
Acer pseudoplatanus 

Qualität verpflanzter Strauch, 4 Triebe, Größe 60 bis 100 cm (v.Str., 4 Tr., 60-100) 
Wildapfel 
Schlehe 
Weißdorn 
Vogelkirsche 
Hainbuche 
Bergahorn 
Feldahorn 
Traubenkirsche 
Hartriegel 
Stieleiche 
Haselnuß 
Pfaffenhütchen 
Schneeball 
Weiden 
Eberesche 

Weitere Gehölze: 

Malus communis 
Prunus spinosa 
Crataegus monogyna 
Prunus avium 
Carpinus betulus 
Acer pseudoplatanus 
Acer campestre 
Prunus padus 
Cornus sanguinea 
Quercus robur 
Corylus avellana 
Euonymus europaeus 
Viburnum opulus 
Salix alba, caprea und andere 
Sorbus aucuparia 

Qualität verpflanzter Strauch, 3 Triebe, Größe 60-100 cm (v .Str., 3 Tr., 60-100) 
Brombeere Rubus fruticosus 
Himbeere Rubus idaeus 
Wildrosen Rosa canina, rubiginosa 

Qualität mit Topfballen, einzeln setzen 
Jelängerjelieber 
Hopfen 

Lonicera periclyrnenurn 
Humulus lupulus 
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~,- Ökokonto (6.21 -762-041-0020} Ei 
Allgemeines v I _E.inbuchungen v I ÄUSQuchungen 1 Llber~:f ht~n I Vorgangsübersich! I Eigenli.imer/Nut~ber_ v I B.efinanzierung I Abgabe!] 1 Kartjerungen 1 

~

kt~nzeichen 1~-21-762-ü41-0(1'.:0 

ez~1chnung !OK Gömnitz 

Erstellungsdatum 

1 Aktenstandort 

langfristige 
Sicherung 

Naturraum 

Bemerkung 

J Eintragung ins Grundbuch 

] Ostholsteinisches Hügel- und Seenlar.:.J (702b 

3 
3 

.. 1 1 Ökokontobetreiber ~- ------- ---- --- - --, andern f ______ ___,_ 

r in F-Plan ausgewiesen 

P Zustimmung UNB erfolgt 

Name 

Strasse, Hausnr. 

Postleitzahl, Ort 

Ansprechpartne1 

Telefon 

Mail 

r Zustimmung des Betreibets zut Datenweitergabe an Dritte 

Standort bearbeiten~ Standort leisen 1----- ---- _ _ 
1 W Öl:okonto näch Öko/ rinto\iO SH 
1 P Zustimmung zum Antrag duch Eigentümer 

~

e,ekro,,,. JöK GO"""" ~ J p- Einwilligung zur Verarbeitung personen
bezogener Daten durch Betreiber P Fläche ist verfügbar emeinde jSüsel 

- - - - --- - - - - ----- -P- Lage innerhalb des Eignungsbereiches für Schutzgebiete oder Biotopverbundsysteme 

1 Auflagen, VerpHichtung. Förderungen . Basis frir) öt.opurate 

Kontoübersicht 
Summe Basis Summe Ökopunkte 

► 1 Einbuchung 20.759,00 30.101 
Ausbuchung 0,00 0 
Restguthaben 20.759,00 30.101 

JJ. von Urigc11·;:ki Datum ■ Yl:t'bucht • vafiigbar 

QK ~eichern _Kontoauszug §1S .. . Wiedervmlage ßbbrechen Hilfe 



Allgemeines v ~inbuchungen v I Aus.!;!uchungen I Uber,;:i~hten I Vorgangsubersich! j Eigentumer/Nut~ungsber. v j B.efinanzierung l Abgaben I Kartjerungen 1 

Ausgangsbiotope 

0 ffene Fläche: ol Summen: 20.759 2.076 7.266 1 0 30.101 
Code 1 Biotopbezeichnung Marge Faktor Fläche I Einbuchungsdaturr Basiswert Lagezuschlag Artenzuschlag 'I Zinsen Ökopunkte ' 

..!_ HW 1 Knicks, Wallhecken ... 0,00 , 1.604 1 0 0 o, 0 0 . HGr 1 Baumreihe ... 0,8-0,67 0,00 190 1 0 01 Oi 0 0 
Gl 1 Arte".1?1'._mes lntensivgrünland -. 0,8 0,80 25.949 101.05.2015 20.759 _ 2.076 1 7.2ss r 0 30.101 ~- --- -* .... 1 1 1 1 1 

- - -

Artenschutz- sowie Erstellungs- und Pflegemaßnahmen Zuschläge Artenschutz - --- ---- --~ 
Maßnahme Beschleibung I Maßnahmenart 

► 1 Haselmaus Optimierung_d_er DtJrchgängigkeit von Knicks un_d soristigen ! a 

* 

Amphibien,_R_,ep_,__ti_lien _ ___ _ I~ ~~;_-__ _ 
Herstellung großräumig extensiv genutzter Feuchtwiesenbiotope in I a 
Neuanlage t_f:_f!lp. Kleingewässer · - - - _ __ - - - 1-;, _ _ _ _ 

___ _._ ...... _________________________________ -- ------ ~ 

J35 Zuschlag für Maßnahmen in % 

j01.10.2015 Datum der Anerkennung 

Zuschläge Biotop 
Ausgangs-Code I Ausgangsbiotop Ziel-Code Ziel-8 iotop Schutzstatus FFH Basiswert [rrr] Zuschlag 

.QK ~peichern _t; ontoauszug .§IS ... Wiedervorlage ßbbrechen Hilfe 



Auszuf. 
Ausgangsrechnung über 325,50 € zum Produktkonto 55410000.43110000 für das Pro
duktjahr 2015. 

Einzahler: siehe Anschrift 
Buchungstext: Verwaltungsgebühr für die Anerkennung eines Ökokontos 

(Gömnitz) 
Fälligkeit: 6 Wochen 

AO-Nr.: 
Journal-Nr. : 

Personenkonto Nr. ~O )37 J?o 

WVL: 

9 


